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Einleitung 

Nach Ablösung der Wohnungszwangswirtschaft der Nachkriegszeit1 und 
nach Befriedigung des dringendsten Wohnungsbedarfs leben auch heute noch 
ca. 60 % der Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland zur Miete2, trotz 
Förderung von Eigenheimbau und Wohnungseigentum. Hohe Mieten und 
Baupreise sind die Realität des Wohnungsmarktes, die bei nur wenig steigen-
dem oder gar abnehmendem Realeinkommen den Spielraum zur Erfüllung von 
Wohnwünschen einschränkt. 

Dieser Situation steht ein gewachsenes Bedürfnis nach individueller Entfal-
tungsmöglichkeit im Wohnbereich gegenüber. Dementsprechend ist heutzu-
tage wohnungsbaupolitisch die Erhaltung und Verbesserung des Wohnungsbe-
standes ebenso wichtig wie die Förderung des Wohnungsneubaus3. Die sozia-
le Funktion von Haus und Wohnung spiegelt sich auch in dem besonderen 
Schutz seitens des Gesetzgebers wider, so in den Art. 13 und 14 GG. Die im 
Grundgesetz verankerte Schutzgarantie ist es, welche die Bundesregierung 
verpflichtet, einen Interessenausgleich zwischen Mieter und Vermieter anzu-
streben. 

Für den einzelnen Mieter stellt die Wohnung - jedenfalls in der Zeit, in der 
er nicht einem außerhäuslichen Beruf nachgeht - den räumlichen Mittelpunkt 
seines Lebens dar. Er möchte sich deshalb auch die Neuerungen der Technik 

1 Vgl. das Gesetz zur Änderung des Schlußtermins für den Abbau der Wohnungs-
zwangswirtschaft und über weitere Maßnahmen auf dem Gebiet des Mietpreis rechts 
vom 24. August 1965 (BGBl. I S. 969 ff.);  hierdurch wurde der Endtermin des Ab-
baus der Wohnungszwangswirtschaft um insgesamt zwei Jahre vom 1. Januar 1966 
auf den 31. Dezember 1967 hinausgeschoben. 

Für die Mietverhältnisse in den fünf  neuen Bundesländern ist Artikel 232 § 2 im 
Kapitel III der Anlage I (Sachgebiet Β Abschnitt II Nr. 1) zum Einigungsvertrag vom 
18. September 1990 (BGBl. II S. 885, 889) maßgebend. § 2 Abs. 1 lautet: "Mietver-
hältnisse aufgrund von Verträgen, die vor dem Wirksamwerden des Beitritts ge-
schlossen worden sind, richten sich von diesem Zeitpunkt an nach den Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches, soweit nicht in den folgenden Absätzen etwas anderes 
bestimmt ist. " 

Diese Überleitung bestehender Mietverträge in den Regelungsbereich des BGB ent-
spricht dem allgemeinen Rechtsgrundsatz, daß bei Rechtsänderungen das neue Recht 
auf laufende Dauerschuldverhältnisse mit Wirkung für die Zukunft anzuwenden ist. 

2 Vorläufiges Ergebnis der Gebäude- und Wohnungszählung 1987, Bohlen,  WuM 
1989, S. 593 (597). 

3 Gundlach,  ZMR 1983, S. 218. 
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in der Haushaltsführung zunutze machen4 und das ihm auf Zeit überlassene 
Mietobjekt seinen persönlichen Wünschen und Bedürfhissen anpassen. Dabei 
ist zu bedenken, daß die Ansprüche, die an Einrichtung und Ausstattung von 
Wohnungen gestellt werden, in den letzten Jahrzehnten rapide gewachsen 
sind. Folglich entsprechen selbst Wohnungen, die erst vor zwanzig Jahren er-
richtet wurden, heutigen Wohnungsbedürfhissen oft nicht mehr, ganz zu 
schweigen von älteren Wohnungen5. 

Nach einer Studie des Deutschen Mieterbundes aus dem Jahre 19806 waren 
von den zum damaligen Zeitpunkt vorhandenen 24 Millionen Wohnungen in 
der Bundesrepublik mindestens 6 bis 7 Millionen modernisierungsbedürftig 
und es sinken nach Expertenschätzungen jährlich rund 400 000 Wohnungen 
wegen unterlassener Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen in der 
Qualität unter den geforderten Mindeststandard ab7. Im übrigen führten die 
Schwierigkeiten auf dem Energiesektor zu einer Bewußtseinsschärfung dahin-
gehend, daß Millionen von Wohnungen unter dem Gesichtspunkt des Energie-
sparens verbessert werden müssen. 

Wie die durch das Gesetz zur Erhöhung des Angebots an Mietwohnungen 
vom 20. Dezember 19828 erweiterte Duldungspflicht des Mieters bei Moder-
nisierungsvorhaben des Vermieters gemäß § 541 a und § 541 b BGB erken-
nen läßt, geht das Mietrecht nach wie vor davon aus, daß Modernisierungen 
grundsatzlich durch den Vermieter erfolgen. In der Vergangenheit zeigte sich 
jedoch, daß eine Vielzahl der Hauseigentümer aus finanziellen9, organisatori-
schen oder altersbedingten Gründen nicht mehr in der Lage oder auch nicht 
willens war, die erforderlichen  Modernisierungsmaßnahmen in Angriff  zu 
nehmen10. 

4 Vgl. BayObLG, WuM 1981, S. 80. 
5 Siehe zu den Ausmaßen des Modernisierungsbedarfs  auch Gonzàlez  y  Alda-Pr Un-

te,  S. 40 ff. 
6 Schlich,  Wohnung, S. 3. 
7 Scholl,  S. 2 (4). 
8 BGBl. I S. 1912; vgl. auch Gundlach,  ZMR 1983, S. 218; Gierth,  in: Königst. 

Gespräch, S. 51; Heix>  in: Königst. Gespräch, S. 74. 
9 Teilweise wurde den Vermietern wegen der jahrzehntelang bestehenden Woh-

nungszwangswirtschaft auf Grund des staatlichen Eingriffs  in die Mietpreisbildung der 
Mietertrag vorenthalten, der nötig gewesen wäre, um ein finanzielles Polster für lau-
fende Wohnungs- und Gebäudemodernisierungen bilden zu können. 

1 0 Gierth,  DWW 1979, S. 178 (179); Müller,  in: Königst. Gespräch, S. 4; zu ver-
schiedenen Erklärungsansätzen fur das Ausbleiben von Modernisierungsinvestitionen 
siehe auch Gonzàlez  y Alda-Prünte y  S. 44 ff. 
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Deshalb wurde versucht, die Modernisierung fur den Mieter interessant zu 
machen11; ihren letzten Niederschlag fanden diese Bemühungen in der Neure-
gelung der Verwendungsmöglichkeiten für Bausparverträge. Der Mieter kann 
bei der Finanzierung der Modernisierungsvorhaben Bausparverträge ohne prä-
mien- oder steuerrechtliche Nachteile einbringen12. Bereits zwischen 1973 
und 1978 wurden rund 17,5 % aller Modernisierungsarbeiten von Mietern 
durchgeführt 13. Damit investierte - setzt man einmal den gesamten Miet-
wohnbestand zum damaligen Zeitpunkt mit 14 Millionen Wohneinheiten an -
etwa jeder zehnte Miethaushalt14. Allein 700.000 Wohnungen wurden dabei 
mit Heizungen und 600.000 Wohnungen mit Bädern und Duschen ausgestat-
tet15. Um den Zerfall der Gebäude in den fünf  neuen Bundesländern zu stop-
pen und die weitgehend eingestellte Modernisierung und Reparaturtätigkeit 
wieder zu beleben, wurde im Dritten Nachtragshaushalt 199016 eigens ein 
umfangreiches Wohnungsmodernisierungsprogramm vorgesehen17. Wie das 
Institut der deutschen Wirtschaft (IW) mitteilte18, fehlt in jeder vierten Woh-
nung im Osten Deutschlands ein Innen-WC, jede fünfte  Wohnung hat kein 
Bad. 

Angesichts solcher Größenordnungen wird deutlich, daß es sich bei der Fra-
ge der Mieter-Verwendungen auf die Mietsache um ein Kapitel des Mietrechts 
von großer praktischer Bedeutung handelt. 

1 1 Im November 1979 verabschiedete der Bundestag einen Entschließungsantrag 
(DR. 593/79) mit der Aufforderung  an die Bundesregierung, zu prüfen, ob praktika-
ble rechtlich abgesicherte Modelle zur Förderung der Wohnungsmodernisierung 
durch Mieter entwickelt werden könnten. 

1 2 Die Änderungen sind mit dem Zweiten Haushaltsstrukturgesetz vom 22. De-
zember 1981 (BGBl. I S. 1523 ff.,  1537, 1548) eingeführt worden. Durch Art. 26 Zif-
fer 6 sind § 2 Abs. 2 WobauPrämienG (i.d.F. der Bekanntmachung vom 22. Juni 
1979, BGBl. I S. 697, geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 26. Juni 1981, BGBl. 
I S. 537) und § 10 Abs. 6 Nr. 2 EStG (i.d.F. der Bekanntmachung vom 6. De-zember 
1981, BGBl. I S. 1249, 1560) um den Satz ergänzt worden: "Als Wohnungsbau gelten 
auch bauliche Maßnahmen des Mieters zur Modernisierung". Die gelegentlich zu 
Anfang gehörte Kritik, auf diese Weise verliere die Bausparforderung  ihre vermö-
gensbildende Wirkung, ist inzwischen verklungen. In einigen Städten und Bundeslän-
dern können Mieter darüber hinaus auch öffentliche  Zuschüsse oder Darlehen zur 
Modernisierung in Anspruch nehmen - vgl. hierzu: Hemming , WuM 1981, S. 29 (30). 

1 3 Stemel,  Partner 16, S. 105 (107); Heix,  in: Königst. Gespräch, S. 74; Schröter, 
BBauBl. 1980, S. 435; vgl. auch Gierth,  DWW 1982, S. 162. 

1 4 Bielefeld,  DWW 1981, S. 124 (125); Halberstadt,  WuM 1981, S. 25 (28); Wei-
mar,  B1GBW 1980, S. 189 (190). 

1 5 Vgl. hierzu Halberstadt,  WuM 1981, S. 25. 
1 6 BGBl. I S. 2402. 
1 7 Siehe auch Stern  /  Schmidt-Bleibtreu,  S. 73. 
1 8 Westdeutsche Allgemeine Zeitung vom 28. Januar 1991, S. 2; vgl. auch Mö-

schel,  DtZ 1991, S. 72. 


